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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be- schwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesver- waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entschei- det auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslie- ferungsersuchens des
Staates, vor welchem die beschwerdeführende Per- son Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR
142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.
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E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Be- schwerdeführer hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutz- würdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist einzutreten.

E. 2
Das vorliegende Verfahren wird mit demjenigen der Ehefrau (D-235/2024) koordiniert und
im gleichen Spruchkörper behandelt.

E. 3
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Aus- länderrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 4



Von einer Verletzung der Untersuchungspflicht kann vorliegend nicht aus- gegangen
werden, zumal das SEM den im vorinstanzlichen Verfahren gel- tend gemachten
Sachverhalt genügend abgeklärt und der Beschwerdefüh- rer das angeblich gegen ihn
laufende Strafverfahren erst auf Beschwerde- ebene eingebracht hat. Auch aktuell erachtet
das Gericht den Sachverhalt mit Verweis auf die nachfolgenden Erwägungen als genügend
erstellt, wes- halb der entsprechende Antrag auf Rückweisung abzuweisen ist.

E. 5.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder be- gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 5.2
Personen, die erst wegen ihrer Ausreise oder ihrem Verhalten danach solchen ernsthaften
Nachteilen ausgesetzt sind respektive begründete
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54 AsylG zwar als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen, indes wegen soge- nannter
subjektiver Nachfluchtgründe von der Asylgewährung auszu- schliessen. Anspruch auf
Asyl nach schweizerischem Recht hat demnach nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise
ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war (Vorfluchtgründe) oder
aufgrund von äusse- ren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Ein-
fluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaf- ten Nachteile
befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe).

E. 5.3
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge- geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsa- chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 6.1
Hinsichtlich der geltend gemachten Bedrohungslage seitens der Fami- lie der Ehefrau des
Beschwerdeführers hat das SEM zu Recht erkannt, dass die türkischen Behörden
grundsätzlich als schutzfähig und schutzwil- lig zu qualifizieren sind (vgl. Urteil des BVGer
D-19/2024 vom 27. März 2024 E. 6.1 m.w.H. sowie das Urteil betreffend die Ehefrau des
Beschwer- deführers D-235/2024 vom heutigen Tag, E. 6). Darüber hinaus besteht eine
zumutbare innerstaatliche Schutzalternative (vgl. dazu das Urteil be- treffend die Ehefrau
D-235/2024, E. 6.4 und 8.3.2). Dem wird denn auch in der Beschwerde nichts mehr
entgegengehalten.

E. 6.2



Vielmehr wird neu geltend gemacht, gegen den Beschwerdeführer laufe nunmehr ein
Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Präsidenten- beleidigung.

Das SEM hat im Rahmen der Vernehmlassung ein solches Verfahren je- doch zu Recht als
asylrechtlich nicht relevant qualifiziert, zumal sich alleine aus der Hängigkeit
staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren wegen Präsidentenbeleidigung noch keine
begründete Furcht vor mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft
eintretenden Verfolgungsmass- nahmen gemäss Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG ergibt (vgl.
Urteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8.8 [zur Publikation als Re-
ferenzurteil vorgesehen]). Vielmehr würde dies zusätzliche Risikofaktoren
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poli- tisches Profil voraussetzen. Der Beschwerdeführer weist aber keine solchen
Risikofaktoren auf. Er ist – soweit ersichtlich – nicht vorbestraft und verfügt über kein
ausgeprägtes politisches Profil. Seine Behauptung, er habe an diversen pro-kurdischen
Kundgebungen teilgenommen und sei deswegen mehrmals auf den Poli- zeiposten
verbracht worden, ist aufgrund der mangelnden Substanziiert- heit des Vorbringens sowie
der späten Geltendmachung als nicht glaubhaft zu qualifizieren. Doch selbst unter der
Annahme, dies würde den Tatsachen entsprechen ergibt sich daraus keine besondere
Exponierung, zumal den Aussagen des Beschwerdeführers keine diesbezüglichen
Anhaltspunkte entnommen werden können.

E. 6.3
Die Flüchtlingseigenschaft ist folglich zu verneinen und das Asylgesuch abzulehnen, womit
die Verfügung des SEM diesbezüglich zu bestätigen ist.

E. 7.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 7.2
Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine auslän- derrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Ertei- lung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4;
2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 8.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim
Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).
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E. 8.2.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen



Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).

E. 8.2.2
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in
dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG
gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu
werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).

E. 8.2.3
Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. De- zember 1984 gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder er- niedrigende Behandlung oder Strafe
(FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedri- gender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 8.2.4
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend da- rauf hin, dass das
Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefähr- dung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.

E. 8.2.5
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerde- führers noch aus den Akten
Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen
Strafe oder Behand- lung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der
Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachwei- sen oder glaubhaft machen,
dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen
würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer
37201/06, §§ 124– 127 m.w.H.). Nach den vorstehenden Ausführungen gelingt ihm das
nicht. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den
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erschei- nen.

E. 8.2.6
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 8.3.1
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf- grund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und me- dizinischer Notlage konkret gefährdet
sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist – unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
AIG – die vorläufige Aufnahme zu gewähren.



E. 8.3.2
Gemäss früherer, zum Zeitpunkt des Erlasses der vorinstanzlichen Verfügung geltenden
Praxis war der Wegweisungsvollzug in die Provinz B._______, aus welcher der
Beschwerdeführer stammt, als grundsätzlich unzumutbar zu qualifizieren, weshalb in
diesen Fällen die Existenz einer zumutbaren innerstaatlichen Aufenthaltsalternative zu
prüfen war (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6.1). Diesbezüglich erfolgte mit Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts E-4103/2024 vom 8. November 2024 eine Praxisände- rung, indem
nunmehr nicht von einer generellen Unzumutbarkeit des Voll- zugs in diese Provinz
auszugehen ist (vgl. Urteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.4 [zur
Publikation als Referenzurteil vorge- sehen]). Individuelle Gründe, die gegen die
Zumutbarkeit sprechen würden, sind vorliegend nicht ersichtlich, zumal – wie bereits das
SEM feststellte – der Beschwerdeführer jung und gesund ist, das Gymnasium
abgeschlossen hat und über Berufserfahrung verfügt. Zudem reichen auch die allgemei- nen
Diskriminierungen, denen der Beschwerdeführer möglicherweise aus- gesetzt sein könnte,
für die Annahme der Unzumutbarkeit nicht aus, zumal auch unter Berücksichtigung des
Wiederaufflammens des türkisch-kurdi- schen Konfliktes sowie der bewaffneten
Auseinandersetzungen zwischen PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in
verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes sowie der Entwicklungen nach dem
Militärputschversuch vom Juli 2016 gemäss Praxis des Bundesverwal- tungsgerichts – auch
für Angehörige der kurdischen Ethnie – nicht von ei- ner Situation allgemeiner Gewalt oder
bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen auszugehen ist (vgl. Urteil des BVGer E-1327/2024
vom 17. April 2024 E. 8.3.2).
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E. 8.3.3
Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.

E. 8.4
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständi- gen Vertretung des
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Rei- sedokumente zu beschaffen (vgl.
Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der
Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).

E. 8.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1–4 AIG).

E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig so- wie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und – soweit diesbezüglich überprüfbar – angemessen ist. Die Beschwerde
ist abzuweisen.

E. 10.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten dem Be- schwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Da ihm jedoch mit Zwischenverfügung vom 15.
Januar 2024 die unentgeltliche Prozessfüh- rung gewährt worden ist, sind keine Kosten zu



erheben.

E. 10.2
Mit Zwischenverfügung vom 15. Januar 2024 wurde die rubrizierte Rechtsvertreterin als
amtliche Rechtsbeiständin beigeordnet. Ihr ist folglich ein amtliches Honorar zu entrichten.
Der in der Kostennote vom 10. Januar 2024 ausgewiesene Zeitaufwand von 10 Stunden ist
als angemessen zu bezeichnen. Er ist aufgrund des Schriftenwechsels angemessen zu erhö-
hen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der ausgewiesene Aufwand so- wohl auf das
vorliegende Verfahren als auch dasjenige der Ehefrau des Beschwerdeführers D-235/2024
angefallen ist. Es rechtfertigt sich daher, das Honorar hälftig auf die beiden Verfahren zu
verteilen. Der Stundensatz ist unter Hinweis auf die Zwischenverfügung vom 15. Januar
2024 auf Fr. 150.– festzusetzen. Das amtliche Honorar beläuft sich folglich – inklu- sive
Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE – auf insgesamt Fr.
1'100.–.

(Dispositiv nächste Seite)
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